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Rundschreiben Nr. 16/2012 
 
Angemessenheit der Kosten der Unterkunft nach § 35 Sozialgesetzbuch 
Zwölftes Buch (SGB XII) 
Urteil des Bundessozialgerichts B 4 AS 109/11 R vom 16.05.2012 
 
Bezugsrundschreiben Nr. 10/2012 vom 09.07.2012, Nr. 15/2012 vom 18.07.2012 
 
Mit den o.g. Bezugsrundschreiben hatte ich mitgeteilt, wie in den betroffenen Fällen 
für die Zeit ab Erlass des Urteils verfahren werden soll. Die Frage der Rückwirkung 
der Entscheidung des Bundessozialgerichts wurde zunächst bis zur Vorlage der 
Urteilsbegründung zurück gestellt.  
 
Das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales hat die Rückwirkung des o.g. 
Urteils bzgl. der Anwendung der Wohnraumnutzungsbestimmung für die Berech-
nung der angemessenen Kosten der Unterkunft im Rahmen der Produkttheorie für 
den Leistungsbereich Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) verbindlich geregelt. 
Um Ungleichbehandlung zu vermeiden, werden diese Regelungen für den Leis-
tungsbereich SGB XII übernommen. 
 
Ich bitte nunmehr wie folgt zu verfahren: 
 
Bestandskräftige Leistungsbescheide nach § 35 SGB XII, in denen statt der tat-
sächlichen Kosten der Unterkunft lediglich die bisher angemessenen Kosten der 
Unterkunft berücksichtigt werden, sind von Amts wegen mit Wirkung für die Ver-
gangenheit nach § 44 SGB X zurück zu nehmen, sofern sich aufgrund der Anwen-
dung der Wohnungsgrößen nach Ziffer 8.2 den WNB im Rahmen der Produkttheo-
rie ein höherer Anspruch nach § 35 SGB XII ergibt (s.a. Rundschreiben Nr. 
15/2012). Die Rückwirkung kann sich damit bis zum 01.01.2011 erstrecken.  
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Für noch nicht bestandskräftige Bescheide (ruhend gestellte oder noch nicht 
abgeschlossenen Klageverfahren) oder Anträge nach § 44 SGB X aus dem Jahr 
2011 erstreckt sich die Rückwirkung ggfls. bis zum 01.01.2010 (Neuregelung der 
WNB). Im Rahmen von Widerspruchsverfahren wird die o.g. Regelung ebenfalls 
von hier berücksichtigt. 
 
Eine entsprechende Auswertung der Fälle, in denen der Kürzungsschlüssel UKS 09 
oder 11 verwendet wird, wird Ihnen per mail zur Verfügung gestellt.  
 
 
Ich bitte um Kenntnisnahme und Beachtung. 
 
 
Im Auftrag 
 

 
 
Schüler 


